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_Zl_, _--..,;..Ve=rf-679/2/1986 Auskünfte: Dr. Glantschnig 

Betreff: Entwurf eines Abgabenänderungsgesetzes 1986; 
Stellungnahme 

Telefon: 0 42 22 - 536 
�rchwahl 30204 

Bezug: 

An das 

- ".-'------------.--- ' ..... - -r-
schäftszahl anführen. 

, B�te Eingaben ausschließlich 

S"I. -GEi . 9,_� die Behörde richten und die 

. �. (�2.' . 1986 l>. 

3. sep.loo5(fu;��-rl 

Jh��� 
Präsidium des Nationalrates 

1017 WIEN 

Beiliegend werden 25 Ausfertigungen der Stellungnahme 

des Amtes der Kärntner Landesregierung zum Entwurf eines Abgaben­

änderungsgesetzes 1986 übermittelt. 

Anlagen 

Klagenfurt, 1986-08-28 

Für die Kärntner Landesregierung: 

Der Landesamtsdirektor: 

i.V. Dr. Unkart eh. 
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Zl. 

Betreff: 

Bezua: 

AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG 

Verf-679/2/1986 

Entwurf eines Abgabenänderungsgesetzes 1986; 
Stellungnahme 

An das 

Bundesministerium für Finanzen 

Auskünfte: Dr .Glantschnig 

Telefon: 042 22 - 536 
Durchwahl 30204 
Bitte Eingaben ausschließlich 
an die Behörde richten und die 
aeschAftszahl anführen. 

Himmelpfortgasse 4 - 8 

1015 WIEN 

Zu dem mit do. Schreiben vom 22. Juli 1986, GZ. 

06 0102/6-IV/6/86, übermittelten Entwurf eines Abgabenänderungs­

gesetzes 1986, wird seitens des Amtes der Kärntner Landesregierung 

mitgeteilt, daß gegen den vorgelegten Entwurf keine grundsätz­

lichen Einwände bestehen. Zu § 47 Abs. 4 des Einkommensteuer­

gesetzes 1972, wäre allerdings zu bemerken, daß die damit beab­

sichtigte Einsparung bei den Finanzämtern durch Wegfall der Jahres­

ausgleiche mit einem höheren Verwaltungsaufwand der zentral aus­

zahlenden Pensionsstelle verbunden wird, sodaß kaum ein Pensions­

träger freiwillig diesen Aufwand übernehmen wird. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter 

einem dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Klagenfurt, 1986-08-28 

Für die Kärntner Landesregierung: 

Der Landesamtsdirektor: 

i.V. Dr. Unkart eh. 
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